
 
 

Übersicht der Fördermöglichkeiten durch die Agentur für Arbeit Füssen: 
 
 
die zu einem Berufsabschluss führen: 
 
100% des Arbeitsentgelts + 20% Pauschalbetrag für SV-Beiträge 
 

- Ausbildung von Erwachsenen, die keinen Abschluss in der Gastronomie/Hotellerie haben 
- Ausbildung von Erwachsenen, deren Tätigkeit in ihrem erlernten Beruf länger als 4 Jahre 

zurückliegt (Quereinsteiger/innen) 
 

für die gesamten Dauer der Ausbildung (Möglichkeit der Verkürzung wird dabei geprüft) 
 
 
- Für die Vorbereitung auf die Externenprüfung (Nachholen des Berufsabschlusses): 
 

100% des Arbeitsentgelts für die Ausfallstunden, die der/die Mitarbeitenden beim Bildungsträger 
vorbereitet wird + 100% der Lehrgangskosten (Dauer zwischen 6 und 9 Monaten) 
 
 
- Teile der regulären Ausbildung (Teilqualifizierungs-Module – TQ) 
 

100% des Arbeitsentgelts für die Ausfallstunden, die der/die Mitarbeitenden beim Bildungsträger 
geschult wird + 100% der Lehrgangskosten (Dauer je nach Baustein TQ-Modul unterschiedlich; 
Praktikum im Betrieb) 
 
 
 
Alle anderen Qualifizierungen (Voraussetzung: AZAV Zertifiziert): 
 
Die Höhe des Arbeitsentgeltzuschusses und des Zuschusses für die Lehrgangskosten ist von 
mehreren Faktoren abhängig (unter anderem von der Betriebsgröße) und muss individuell berechnet 
werden. 
 
 
 
Richten Sie Ihre Anfragen bei Interesse an: 
 
Sebastian Walk: Montag bis Mittwochvormittag unter:  08362/9149-49 
Birgit Wastl Mittwoch- und Donnerstagvormittag unter:  08342/9600-42 
oder an das Teampostfach: 
Kempten-Memmingen.QCG@arbeitsagentur.de 
 
 
 
Viele Grüße des Initiatoren-Teams: 
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